
 

Beitragsordnung 

mit Wirkung ab dem 01.01.2009 
 
 
1. Ordentliches Mitglied einschl. Kinder bis zum 12. Lebensjahr 876,00 € 
2. Partnerbeitrag einschließlich Kinder bis zum 12. Lebensjahr 1.650,00 € 

3. Zweitmitgliedschaft 500,00 € 

4. Zweitmitgliedschaft mit Partner 950,00 € 

5. Fernmitgliedschaft   

zzgl. DGV- und NRW-Beitrag  

180,00 € 

  
6. Schnuppermitglieder für 1 Jahr (sind volle Mitglieder und 

erhalten auch einen DGV-Ausweis)  
876,00 € 

7. Außerordentliche Mitglieder gem. § 3 Abs. 1d) u. 1e),   252,00 € 
8. DGV + NRW-Beitrag für 1. -7.    20,00 € 
9. Passive Mitglieder 276,00 € 
10. Ehrenmitglieder beitragsfrei 
11. Firmenmitgliedschaft  200,00 € 
12. Greenfee Gastspieler und Fernmitglieder 

 
Erwachsene (Mo-Fr, Sa + So, Feiertage)  
18 Loch: 
  9 Loch: 
Jugendliche, Schüler, Azubi, Stud. : (Mo-So) 
18 Loch: 
  9 Loch: 
 
Greenfee Mitglieder Nachbarclubs  
entsprechend den OWL-Vereinbarungen 
18 Loch: 
  9 Loch: 
(Änderungen bleiben dem Vorstand vorbehalten) 
 
VCG-Mitglieder: (ganzjährig Mo-So) 
18 Loch: 
  9 Loch: 
Sofern die Golfanlage eingeschränkt bespielbar ist, wird dem 
Vorstand das Recht eingeräumt, von den hier festgelegten 
Gebühren abzuweichen. 

 
 
 

30,00 / 35,00 € 
20,00 / 25,00 € 

 
15,00 € 
10,00 € 

 
 
 

- 
- 
 
 

45,00 € 
35,00 € 

 
 
 
 
  

13. Zahlungstermin: 
Die Beiträge sind Jahresbeiträge und sind spätestens fällig am:  

 
15. März 

14. Ratenzahlung: 
Auf Antrag kann ein Mitglied den Jahresbeitrag ratierlich 
bezahlen, und zwar monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich. 
Verwaltungszuschlag bei monatlicher Zahlung: 
Verwaltungszuschlag bei vierteljährlicher Zahlung:  
Verwaltungszuschlag bei halbjährlicher Zahlung: 
Der Antrag auf Ratenzahlung ist spätestens am 01.12. des lfd. 
Jahres für das Folgejahr zu stellen. 

 
 
 

60,00 € p.a. 
40,00 € p.a. 
30,00 € p.a.  

15. Einzugsverfahren 
Verwaltungszuschlag und Kostenpauschale für Mitglieder, die 
sich nicht einem Einzugsverfahren für den Beitrag unterwerfen: 

 
 

15,00 € p.a. 
16. Aufnahmegebühr z.Zt. keine 

 


